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Amtlicher Teil 

Stadt Schlotheim – öffentliche Bekanntmachung 

 

In der 25. Stadtratssitzung am 18. Juni 2018 wurden folgende Beschlüsse gefasst: 

 

Beschluss-Nr.210/25/2018 

Der Stadtrat der Stadt Schlotheim beschließt die Umschuldung eines bestehenden Darlehens 

mit einem Restwert von 2.381.223,93 Euro zum 28.09.2018. Die Zahlungsweise erfolgt 

vierteljährlich mit einer Annuitätenrate von 35T€ erstmalig zum 15.12.2018. Die Prüfung der 

abgegebenen Angebote ergab als günstigster Bieter: DKB Bank mit einem Zinssatz von: 

0,9% für die Laufzeit von10 Jahren. 

 

Beschluss-Nr.211/25/2018 

Der Stadtrat der Stadt Schlotheim beschließt in Ergänzung zum Beschluss des 

Haushaltssicherungskonzeptes Beschluss Nr. 201/24/2018 vom 28.05.2018 wegen Änderung 

der Verwaltungsvorschrift VV Bedarfszuweisung vom 05.12.2017 nachfolgende Formulare 

auszutauschen: Formular III – freiwillige Leistungen, Formular IX – Rücklagen, Formular X – 

Investitionsrate und Formular XIX Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. 

 

Beschluss-Nr.212/25/2018 

Der Stadtrat der Stadt Schlotheim beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Erhebung der Hundesteuer der Stadt Schlotheim. 

 

Beschluss-Nr.213/25/2018 

Für die durchzuführende Bürgermeisterwahl am 30. September 2018 bestellt die Stadt 

Schlotheim als Wahlleiterin Frau Christine Skrobanek, Haupt- und Ordnungsamtsleiterin der 

Verwaltungsgemeinschaft Schlotheim und Frau Petra Klingstein, Mitarbeiterin der 

Verwaltungsgemeinschaft Schlotheim, als Stellvertreterin der Gemeindewahlleiterin. 

 

Beschluss-Nr.214/25/2018 

Auf der Grundlage der Thüringer Kommunalordnung in der Fassung der 

Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S.41) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S.74) beschließt der Stadtrat Schlotheim die Bestätigung 

der freihändigen Vergabe für die Herstellung von Friedhofswegen (2.BA), Tief- und 

Wegebauarbeiten, auf dem Friedhof Schlotheim. Das Ausschreibungsergebnis liegt als der 

Beschlussvorlage bei. 

 

Beschluss-Nr.215/25/2018 

Der Stadtrat der Stadt Schlotheim beschließt gem. § 19 ThürKO i.V.m. § 10 BauGB den 

vorliegenden vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 12 „Baugebiet Solarpark Schlotheim, OT 

Mehrstedt“ der Stadt Schlotheim in der Fassung vom 18.06.2018. Die Begründung, deren 
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Bestandteil der Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan und 

Artenschutzfachbeitrag, inklusive zwei Anlagen, wird gebilligt. Der Bürgermeister wird 

beauftragt, die Genehmigung der Satzung zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 12 

„Baugebiet Solarpark Schlotheim, OT Mehrstedt“ zu beantragen und die Genehmigung 

ortsüblich bekannt zu machen. Den Unterlagen zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 12 

„Baugebiet Solarpark Schlotheim, OT Mehrstedt“ wird eine zusammenfassende Erklärung 

gem. § 10 BauGB beigefügt. Der in Kraft getretene B-Plan mit der Begründung und der 

zusammenfassenden Erklärung wird ergänzend auch gemäß § 10a (2) BauGB in das Internett 

eingestellt. 

 

Beschluss-Nr.216/25/2018 

Auf der Grundlage der ThürKO in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 

(GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74) 

beschließt der Stadtrat der Stadt Schlotheim gemäß § 22 Abs. 3 die Ermächtigung des 

Bürgermeisters zu den Auftragsvergaben Kindertagesstätte „Seilermännchen“ 

Verschattungsanlagen außen an den wirtschaftlich günstigsten Bieter, sowie Erneuerung der 

Trinkwasserhausanschlussleitung. Dem Stadtrat wird in einer nächsten Sitzung das 

Ausschreibungsergebnis vorgelegt. 

 

Beschluss-Nr.217/25/2018 

Auf der Grundlage der „ThürKO“ in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 

2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 

74) beschließt der Stadtrat der Stadt Schlotheim gemäß § 22 Abs. 3 die Ermächtigung des 

Bürgermeisters zur Auftragsvergabe „Rad-/Gehweg im Zuge der L 1027 zwischen Schlotheim 

und Marolterode an den wirtschaftlich günstigsten Bieter unter der Bedingung der Erteilung 

des Zuwendungsbescheides. Dem Stadtrat ist das Ausschreibungsergebnis vorzulegen. 

 

Die gefassten Beschlüsse und Anlagen können zu den Dienstzeiten im Sekretariat der 

Verwaltungsgemeinschaft Schlotheim eingesehen werden. 

gez. Roth 

Bürgermeister 


